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Wolhusen-Markt 2. Dez. 2013   Namens des Gemeinderates
     Gemeindepräsident Beat Bucheli, Gemeindeschreiber Erwin Bucher

Bericht der Controlling-Kommission / Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der Gemeinde Werthenstein

Als Controlling-Kommission / Rechnungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode von 2014 bis 2018, den Vor-
anschlag (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) und das Jahresprogramm für das Jahr 2014 der Gemeinde Werthenstein beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungskommissionen und Controlling-Kommis-
sionen des Kantons Luzern. Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Finanz- und Aufgabenplan, der Voranschlag und das Jahrespro-
gramm den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Gemeinde erachten wir als weiterhin angespannt aber vertretbar.
Den vom Gemeinderat vorgeschlagenen Steuerfuss von 2.40 Einheiten beurteilen wir als notwendig. 

Wir empfehlen, den vorliegenden Voranschlag 2014 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 562’230.00 zu genehmigen. 

Schachen, 29. Oktober 2013 Controlling-/Rechnungskommission Werthenstein
   Thomas Bühlmann (Präsident), Christian Bieri (Mitglied), Markus Steiner (Mitglied)

Traktandum 4:
Teilrevision der Gemeindeordnung
An der Gemeindeversammlung vom 30. April 2007 haben die Stimmberechtigten die Werthensteiner Gemeindeordnung (GO) beschlossen. 
Die aktuelle Gemeindeordnung entspricht zu einem grossen Teil der damaligen Muster-GO des Verbandes Luzerner Gemeinden. Inzwischen 
wurden verschiedene kantonale Erlasse revidiert, die sich unter anderem auch auf die kommunale GO auswirken, so auch die Kantonsver-
fassung (früher Staatsverfassung). Das Regierungsstatthalteramt der Ämter Entlebuch und Willisau hat vor rund zwei Jahren die Gemein-
deordnung wie auch die Organisationsverordnung periodisch überprüft und Bemerkungen angebracht. Anpassungen ergeben sich aufgrund 
dieser Prüfung bei Art. 3, 4, 5, 14, 15, 22, 28, 29, 30, 32 und 33. Es handelt sich dabei grösstenteils um Präzisierungen und Anpassungen an 
die aktuelle Gesetzgebung. Die Details dazu werden anlässlich der Gemeindeversammlung vorgestellt.
Die Teilrevision der Organisationsverordnung liegt innerhalb der Kompetenz des Gemeinderates. Dabei geht es vorwiegend um das gemein-
deinterne Controlling. Der Gemeinderat wird die bereits überarbeitete Organisationsverordnung unmittelbar nach der Genehmigung  
der GO beschliessen. Der vollständige Text der zu revidierenden GO kann bei der Gemeindeverwaltung eingesehen und der Webseite der 
Gemeinde Werthenstein (www.werthenstein.ch) entnommen werden.

Empfehlung:
Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten die Zustimmung zur Teilrevision der Gemeindeordnung.

Traktandum 5:
Erlass Informations- und Datenschutzreglement
Das aktuelle, kommunale Datenschutz-Reglement stammt aus dem Jahre 1991 und ist somit seit 22 Jahren gültig. Inzwischen sind nicht 
nur verschiedene kantonale Erlasse revidiert worden, die sich auf Datenschutz- und Informationsregelungen auswirken, auch die gesell-
schaftlichen Bedürfnisse haben sich bezüglich der Information und des Datenschutzes verändert. Dies hat den Gemeinderat veranlasst, das 
bisherige Datenschutz-Reglement zu überprüfen, zu revidieren und mit Bestimmungen zur Information seiner Bevölkerung zu ergänzen. 
Der vollständige Text zum revidierenden Informations- und Datenschutzreglement kann bei der Gemeindeverwaltung eingesehen und der 
Webseite der Gemeinde Werthenstein (www.werthenstein.ch) entnommen werden.

Empfehlung:
Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten die Zustimmung zur Revision des Informations- und Datenschutzreglementes.

Der Gemeinderat hat den Voranschlag 2014 erstellt und beantragt Folgendes:
1.  Die laufende Rechnung mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 562’230.— sowie die Investitionsrechnung mit einer Nettoinvestitions- 

zunahme von Fr. 590’000.— seien zu genehmigen.
2. Der Steuerfuss 2014 sei auf 2.40 Einheiten festzusetzen (Vorjahr 2.40 Einheiten).
3. Der Gemeinderat sei zur Aufnahme von Fremdkapital für die Deckung des Finanzierungsfehlbetrages von Fr. 756’730.— zu ermächtigen.

Die Regierungsstatthalterin der Ämter Entlebuch und Willisau hat geprüft, ob der Voranschlag und das Jahresprogramm 2013 sowie der  
Finanz- und Aufgabenplan 2013-2017 mit dem übergeordneten Recht, insbesondere mit den Buchführungsvorschriften und den verlangten 
Finanzkennzahlen vereinbar sind und ob die Gemeinde die Mindestanforderungen für eine gesunde Entwicklung des Finanzhaushalts  
erfüllt. Sie hat gemäss Bericht vom 22. Mai 2013 keine aufsichtsrechtlich erheblichen Mängel festgestellt. (§ 106 Gemeindegesetz) 

Werthenstein

Freisinnig-Demokratische Partei
Werthenstein

Racletteabend mit Informationen aus der CVP-Ortspartei
Mittwoch, 27. November 2013, 20.00 Uhr, Gasthaus Kloster, Werthenstein

Parteiversammlung
Montag, 25. November 2013, 20.00 Uhr, Gasthof Krone, Wolhusen-Markt

Parteiversammlung mit Chlaushöck
Freitag, 22. November 2013, 20.00 Uhr, Landgasthof Rössli, Schachen

Partei- 
versammlungen
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Werte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Im Namen des Gemeinderates Werthenstein lade ich Sie zur nächsten Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 
2013 herzlich ein. Ein finanzieller Blick in die Zukunft, nämlich das Budget 2014, sowie der Finanzplan der  
laufenden Jahre, die Anpassung der Gemeindeordnung und das Datenschutzreglement sind traktandiert.  
Weiter möchten wir Sie über die laufenden Geschäfte aus der Ratsstube informieren. 

Der Gemeinderat hofft auf ihr Interesse, und würde sich freuen, Sie in der Rümlighalle zu begrüssen.

Beat Bucheli, Gemeindepräsident

Einladung zur Gemeindeversammlung
Montag, 2. Dezember 2013, 20.00 Uhr in der Rümlighalle Schachen

Traktanden:

1. Finanz- und Aufgabenplan 2014 bis 2018 der Einwohnergemeinde Werthenstein, Kenntnisnahme

2. Jahresprogramm 2014, Kenntnisnahme

3. Voranschlag 2014 der Einwohnergemeinde Werthenstein, Genehmigung
3.1 Beschluss Voranschlag 
 a) Laufende Rechnung 
 b) Investitionsrechnung 
3.2 Festsetzung Steuerfuss 2014 mit 2,40 Einheiten 
3.3 Ermächtigung des Gemeinderates zur Aufnahme von Fremdkapital zur Deckung des Mittelbedarfs  
 von Fr. 756’730.00

4. Teilrevision Gemeindeordnung

5. Revision Informations- und Datenschutzreglement

6. Orientierungen/Umfragen/Verschiedenes

Bemerkungen

Stimmregister/Aktenauflage
Stimmberechtigt sind alle stimmfähigen Schweizerinnen und Schweizer ab erfülltem 18. Altersjahr, welche spätestens  
5 Tage vor dem Versammlungstag in der Gemeinde Werthenstein ihren Wohnsitz gesetzlich geregelt haben und von der 
Stimmfähigkeit nicht ausgeschlossen sind. Die Stimmberechtigten können in das Stimmregister Einsicht nehmen.

Die den Traktanden zugrunde liegenden Akten können während zwei Wochen vor der Gemeindeversammlung durch die 
Stimmberechtigten bei der Gemeindeverwaltung Werthenstein in Wolhusen-Markt eingesehen werden (§ 22 Stimmrechts-
gesetz).

Jeder Haushaltung wird ein Kurzbericht des Gemeinderates zugestellt. Weitere Exemplare und vollständige Ausdrucke  
des Jahresprogramms, des Voranschlages, des Finanz- und Aufgabenplans, der Gemeindeordnung und des Informati- 
ons- und Datenschutzreglementes können bei der Gemeindeverwaltung bezogen werden oder auf der Homepage  
(www.werthenstein.ch) heruntergeladen werden.



Traktandum 1:
 Finanz- und Aufgabenplan 2014  – 2018 Gemeinde Werthenstein
in Tausend Franken

Empfehlung:
Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten der Gemeinde Werthenstein, den Finanz- und Aufgabenplan 2014–2018 im zu- 
stimmenden Sinne zur Kenntnis zu nehmen.

    Budget Budget Finanzplanjahre
Kennzahl   2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nettoinvestitionen ins Finanzvermögen    0 0 0 0 0
Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen   480 590 1'492 994 645 1'043
Selbstfinanzierung (inkl. a.o. Abschr/Beiträge)   109 63 203 462 1'098 933
Finanzierungsfehlbetrag (+) / -überschuss (-)   371 527 1'289 532 -453 110
Veränderung der Nettoverschuldung kumuliert   371 898 2'187 2'719 2'266 2'376
Nettoverschuldung Ende Jahr   7'984 8'511 9'800 10'332 9'879 9'989
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr   1'967 1'967 2'026 2'077 2'129 2'182
Zinsaufwand   143 117 112 130 145 148
Vermögenserträge   574 107 107 107 107 107
Nettozinsaufwand   -431 10 5 23 38 41
Abschreibungen (ohne Bilanzfehlbetrag)   483 529 547 584 606 621
Kapitaldienst (Nettozinsaufwand + ord. Abschr)   11 482 502 557 604 623
Konsolidierter Laufender Ertrag   9'866 10'171 10'521 10'925 11'697 11'667
Ertrag der Gemeindesteuern   4'200 4'610 4'806 5'027 5'315 5'620
Ergebnis Laufende Rechnung (vor Abschluss)   -333 -563 -433 -185 420 291
Ergebnis Laufende Rechnung in Steuereinheiten  -0.20 -0.32 -0.23 -0.09 0.20 0.13
Ergebnis Laufende Rechnung kumuliert   -333 -896 -1'329 -1'514 -1'094 -803
Bilanzfehlbetrag Ende Jahr (nach Abschluss)   0 0 154 324 0 0
Eigenkapital Ende Jahr (nach Abschluss)   842 279 0 0 130 421
Steuerfuss   2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
Mittelbedarf (+) / -überschuss (-)    2'027 3'076 1'819 1'334 2'397
Finanzausgleichszahlungen Total (Netto)   2'026 1'991 2'126 2'286 2'426 2'346
Finanzausgleich ordentlich   2'026 1'991 2'126 2'286 2'426 2'346
Detaillierte Erfassung für Kennzahlen a-g   2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aufwandüberschuss LR (Kto 489)   -333 -563 -433 -185 0 0
Ertragsüberschuss LR (Kto 389)   0 0 0 0 420 291

Kennzahlen gemäss Verordnung Grenzwert  2013 2014 2015 2016 2017 2018
a. Selbstfinanzierungsgrad min. * 80% 23% 11% 14% 46% 170% 89%
b. Selbstfinanzierungsanteil min. * 10% 1.1% 0.6% 1.9% 4.2% 9.4% 8.0%
c. Zinsbelastungsanteil I max. 4% -4.4% 0.1% 0.0% 0.2% 0.3% 0.4%
d. Zinsbelastungsanteil II max. 6% -6.9% 0.2% 0.1% 0.3% 0.5% 0.5%
e. Kapitaldienstanteil max. 8% 0.1% 4.7% 4.8% 5.1% 5.2% 5.3%
f. Verschuldungsgrad max. 120% 128% 129% 141% 141% 128% 125%
g. Nettoschuld pro Einwohner max. 4'890  4'059 4'327 4'837 4'975 4'641 4'578
h. Bilanzfehlbetrag in % max. 33% 0.0% 0.0% 3.2% 6.4% 0.0% 0.0%

Traktandum 2:
Jahresprogramm 2014, Kenntnisnahme
Gemäss § 9 des Gemeindegesetzes und Art. 13 der Gemeindeordnung haben die Stimmberechtigten bei der politischen Planung der  
Gemeinde ein Mitspracherecht. Neben dem Beschluss zum Voranschlag nehmen sie auch Kenntnis vom Jahresprogramm. Da das Jahres-
programm die Basis des Budgets bildet, muss das Jahresprogramm 2014 vor der Behandlung des Voranschlages 2014 zur Kenntnis  
genommen werden. Die Ziele und Massnahmen, die der Gemeinderat für das Jahr 2014 festgelegt hat, können bei der Gemeindever- 
waltung eingesehen und der Webseite der Gemeinde Werthenstein (www.werthenstein.ch) entnommen werden.

Die Stimmberechtigten können zu diesem Jahresprogramm 2014 Bemerkungen anbringen. Das Jahresprogramm ist zur Kenntnis zu  
nehmen.

Empfehlung:
Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten der Gemeinde Werthenstein, das Jahresprogramm 2014 im zustimmenden Sinne zur 
Kenntnis zu nehmen.



Traktandum 3:
Voranschlag Laufende Rechnung

Bericht des Gemeinderates
zum Voranschlag 2014 sowie Finanz- und Aufgabenplan 2014-2018
Wie erwartet schliesst der Voranschlag auch für das Jahr 2014 mit einem hohen Aufwandüberschuss ab. Der budgetierte Minusbetrag in 
der laufenden Rechnung von Fr. 562’230.— setzt sich folgendermassen zusammen. Nachdem beim Posten allgemeine Verwaltung erneut 
Einsparungen durch Pensenreduktionen und sonstigen Optimierungen erziehlt werden konnten, mussten wir bei allen übrigen Kostenstel-
len ein erneuter zum Teil massiver unbeeinflussbarer Ausgabenanstieg zur Kenntnis nehmen. Dabei bereitet uns die Pflegefinanzierung, die 
neue Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde «KESB» sowie die gesetzliche Fürsorge die grössten Sorgen. Auf der Einnahmenseite hinge-
gen konnten die Ausfälle der Steuergesetzrevision 2012 in der Höhe von Fr. 500’000.– noch mit keinem einzigen Franken kompensiert wer-
den! Ausserdem erhalten wir aus dem sehr träge reagierenden kantonalen Finanzausgleich nochmals rund Fr. 35’000.– weniger ausbezahlt 
als im laufenden Jahr 2013. Trotzdem sich innerhalb des Gemeinderates eine gewisse Frustration abzeichnet werden wir mit all unseren 
Kräften bestrebt sein die Aufgaben zum Wohle der Werthensteiner Bevölkerung auch im Jahr 2014 anzupacken. 

Die Investitionsrechnung sieht moderate Ausgaben in den Bereichen Verwaltung und Schule (EDV) und Strassen, jedoch vorwiegend bei  
den spezialfinanzierten Bereichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung grössere Posten vor. Nach Abzug der Investitionseinnahmen 
(Anschlussgebühren) resultiert ein Nettoinvestitionsbetrag von Fr. 590’000.— 

Die erwähnten Nettoinvestitionen sowie der Mehraufwand in der laufenden Rechnung führt dazu, dass ein effektiver Mittelbedarf (Finan-
zierungsfehlbetrag) von Fr. 756’730.— für das Budgetjahr 2014 zu verkraften ist.

Der Finanz- und Aufgabenplan 2014-2018 wurde vom Gemeinderat in Zusammenarbeit mit der Rechnungskommission überarbeitet und 
angepasst. Durch den Buchgewinn aus dem Verkauf der Industrieparzelle an die Firma REED AG im Schachen dürfte die Rechnung 2013 
leicht positiver ausfallen als der budgetierte Mehraufwand von Fr. 593’620.—. Die Rechnung 2013 und der Voranschlag 2014 bilden somit 
die Basis für den Finanzplan 2014-2018. Dieser zeigt dass sich die Gemeinde Werthenstein nur sehr langsam aus ihren finanziellen Schwie-
rigkeiten erholt und erst ab 2017 wieder mindestens ausgeglichene Abschlüsse erzielen kann. Die Vorgaben in den Bereichen Selbstfinan-
zierung, Verschuldung und Bilanzfehlbetrag können nach wie vor nicht oder nur ganz knapp eingehalten werden. Somit wird sich unsere 
Nettoverschuldung pro Einwohner bei einem Steuerfuss von weiterhin 2.4 Einheiten im Planungshorizont bei rund Fr. 4’700.— einpendeln. 
Die detaillierte Erläuterung des Finanz- und Aufgabenplanes erfolgt am Abend der Gemeindeversammlung.

  Voranschlag 2014 Voranschlag 2013 Rechnung 2012

 
 LAUFENDE RECHNUNG  11'151'940 11'151'940 10'752'830 10'752'830 11'544'906.26 11'544'906.26

0 Allgemeine Verwaltung  1'145'800 198'290 1'195'770 179'790 1'227'476.42 186'085.39
 Nettoergebnis  947'510  1'015'980  1'041'391.03
1 Öffentliche Sicherheit  330'130 99'450 325'150 100'100 267'755.40 114'119.95 
 Nettoergebnis  230'680  225'050  153'635.45
2 Bildung  4'604'460 1'639'230 4'425'340 1'514'380 4'548'337.80 1'605'873.65
 Nettoergebnis  2'965'230  2'910'960  2'942'464.15
3 Kultur, Freizeit  78'250  58'730  76'562.90 206.00
 Nettoergebnis  78'250  58'730  76'356.90
4 Gesundheit  873'860  745'810 168'700 718'516.47 168'760.00
 Nettoergebnis  873'860  577'110  549'756.47
5 Soziale Wohlfahrt  1'769'640 103'900 1'727'830 112'800 1'940'555.90 197'452.25
 Nettoergebnis  1'665'740  1'615'030  1'743'103.65
6 Verkehr  423'460 99'180 426'950 94'430 432'940.05 101'066.75
 Nettoergebnis  324'280  332'520  331'873.30
7 Umwelt, Raumordnung  878'930 822'880 860'880 804'190 1'239'590.80 1'168'745.05
 Nettoergebnis  56'050  56'690  70'845.75
8 Volkswirtschaft  91'060 154'530 51'700 157'030 51'126.25 178'605.90
 Nettoergebnis 63'470  105'330  127'479.65  
9 Finanzen, Steuern  956'350 8'034'480 934'670 7'621'410 1'042'044.27 7'823'991.32
 Nettoergebnis 7'078'130  6'686'740  6'781'947.05 

 Aufwand in Fr. Ertrag in Fr. Aufwand in Fr. Ertrag in Fr.      Aufwand in Fr. Ertrag in Fr.

Ergebnis Voranschlag laufende Rechnung 
Aufwand CHF 11'151'940.00    
Ertrag  CHF 10'589'710.00  

Aufwandüberschuss (Mehraufwand) CHF 562'230.00 


